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Beginn: 19:05 Uhr Sitzung-Nr: 06/gr/015/2023 

Ende: 20:15 Uhr WP.: 2019/2024 

    

 

NIEDERSCHRIFT 

 

über die am 25.04.2023 

im Gemeindehaus, Platz am Kaiserbach 46, 76857 Gossersweiler-Stein 

stattgefundene 15. Sitzung des Ortsgemeinderates der Ortsgemeinde Gossersweiler-Stein 

 

Zeit, Ort und Tagesordnung wurden am 21.04.2023 öffentlich bekannt gemacht (§ 34 Abs. 6 GemO) 

Alle Ratsmitglieder wurden am 17.04.2023 schriftlich eingeladen. 

Gesetzliche Zahl der Ratsmitglieder gemäß § 29 GemO: 17 

Zahl der Beigeordneten: 1, stimmberechtigte Beigeordnete: 1 

 

 

Zu Beginn der Sitzung waren anwesend: 

 

 Ortsbürgermeister 

Pascal Braun  

 Erster Beigeordneter und Ratsmitglied 

Mathias Geenen  

 Ratsmitglieder 

Bruno Chomik Zu TOP 3 (19:30 Uhr) 

Florian Conrad  

Sascha Ehrhardt  

Norbert Glaser  

Heike Kempf  

Christian Kunz  

Christine Kunz  

Markus Müller  

Roland Peter  

Stefan Renno  

Werner Schuck  

 Schriftführer 

Brigitte Wagner  

 

Abwesend: 

 

 Ratsmitglieder 

Silke Annette Ballé-Christiani entschuldigt 

Sabine Beck unentschuldigt 

Sarah Geenen entschuldigt 

Christian Müller entschuldigt 

 

 

Tagesordnung: 

A. Öffentlicher Teil 

 1 Einwohnerfragestunde 

 2 Beratung und Beschlussfassung über die im Zuge der Auslegung des Haushaltsplanes 

eingegangenen Vorschläge und Anregungen 

 3 Beratung und Beschlussfassung über die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan und Stellenplan für 

die Jahre 2023/2024 

 4 Entscheidung über die Annahme von Spenden gem. § 94 Abs. 3 GemO 
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 5 Beratung und Beschlussfassung zum Beitritt des Kommunalen Klimapaktes Rheinland-Pfalz 

Vorlage: 06/189/VIII/188/2023 

 6 Bauangelegenheiten 

 7 Informationen 

 

 

Der Vorsitzende begrüßte die Anwesenden, stellte die ordnungsgemäße Einladung sowie die 

Beschlussfähigkeit fest und eröffnete die Sitzung.  

 

 1 Einwohnerfragestunde 

 

Es wurden folgende Anfragen gestellt: 

 

1. Weshalb und ob weiteres Inventar der Felsenstube zum Sperrmüll gegeben wurde/wird und ob eine 

Umnutzung der Felsenstube erfolgte. Der Vorsitzende trug hierzu vor, dass nur beschädigtes Inventar 

zum Sperrmüll gegeben wurde. Eine Umnutzung der Gaststätte Felsenstube erfolgte nicht. 

 

2. Wurde die Geländeaufschüttung am Reitplatz genehmigt. Der Vorsitzende sollte hierzu Erkundigungen 

einholen. 

 

3. Wie hoch die Kostenbeteiligung der Stadtwerke Annweiler am Trifels an dem Ausbau der Alten 

Landstraße ist.  

 

 2 Beratung und Beschlussfassung über die im Zuge der Auslegung des Haushaltsplanes 

eingegangenen Vorschläge und Anregungen 

 

Es sind keine Vorschläge eingegangen.  

 

 3 Beratung und Beschlussfassung über die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan und 

Stellenplan für die Jahre 2023/2024 

 

Der Haushalt wurde im Gemeinderat am 23.02.2023 und im Haupt-, Finanz- und Tourismusausschuss am 

28.03.2023 ausführlich vorberaten. 

 

Der Haushalt 2023/2024 umfasst folgende wesentlichen Eckdaten: 

 

Im Ergebnishaushalt 2023 2024 

der Gesamtbetrag der Erträge auf 1.831.700 € 1.776.200 € 

der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 1.839.900 € 1.781.250 € 

Jahresfehlbetrag - 8.200 € - 5.050 € 

Im Finanzhaushalt   

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen  + 54.200 € + 61.150 € 

die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf 260.800 € 58.900 € 

die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf 183.000 € 100.00 € 

der Saldo der Ein und Auszahlungen auf 

Investitionstätigkeit auf 

+ 77.800 - 41.100 

der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierung - 132.000 - 20.050 

 

Die Haushaltssatzung sowie der Haushaltsplan lagen den Mitgliedern des Gemeinderates im Entwurf vor. 

Aufgrund einer gesetzlichen Neuregelung wird in der Haushaltssatzung der § 2 a Höchstbetrag der 

Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse hinzugefügt. Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten 

gegenüber der Einheitskasse für die Haushaltsjahre 2023/2024 wird auf jeweils 0 € festgesetzt. 

 

 



Seite 3 

Der Gemeinderat beschloss mit 12 Ja-Stimmen und 1 Nein-Stimme, die Haushaltssatzung mit 

Haushaltsplan und Stellenplan für die Haushaltsjahre 2023/2024 in der vorgelegten Fassung mit der 

Neuaufnahme des § 2 a in der Haushaltssatzung.  

 

 4 Entscheidung über die Annahme von Spenden gem. § 94 Abs. 3 GemO 

 

Der Vorsitzende informierte, dass Herr Philip Ballweber u. a. für die angefallenen Personalkosten der 

Arbeiten am Friedhofstor spenden wird. Die Beschlussfassung über die Annahme der Spende soll in der 

nächsten Gemeinderatssitzung erfolgen, bis dorthin steht der genaue Spendenbetrag fest.  

 

 5 Beratung und Beschlussfassung zum Beitritt des Kommunalen Klimapaktes Rheinland-Pfalz 

Vorlage: 06/189/VIII/188/2023 

 

Unter Federführung des Klimaschutzministeriums und der Mitwirkung der kommunalen Spitzenverbände 

wurde der Kommunale Klimapakt (KKP) entwickelt. Damit werden Kommunen, die sich den 

Klimaschutzzielen des Landes anschließen, dauerhaft unterstützt und bei der Projektumsetzung begleitet.  

 

Der kommunale Klimapakt ist ein Bekenntnis der Kommunen, mehr für den Klimaschutz und die 

Bewältigung der Klimawandelfolgen zu tun. Der Kommunale Klimapakt ist aber weit mehr als diese 

Selbstverpflichtung. Er ist langfristig angelegt. Mitglieder des KKP sollen gezielte, bedarfsorientierte und 

individuelle Beratung und Begleitung im Bereich Klimaschutz und Anpassung an die Klimawandelfolgen 

von Seiten des Landes erhalten. 

 

Um dem Netzwerk des Kommunalen Klimapaktes beitreten zu können, bedarf es einem Ratsbeschluss 

über den Beitritt zu dem Kommunalen Klimapakt und den Abschluss der 

beiliegenden Erklärung. 

 

Nähere Einzelheiten sind der Gemeinsamen Erklärung zum Kommunalen Klimapakt zu entnehmen. 

 

Der Verbandsgemeinderat hat in seiner letzten Sitzung die Teilnahme an dem Kommunalen Klimapakt 

beschlossen. 

 

 

Der Ortsgemeinderat beschloss den Beitritt der Ortsgemeinde Gossersweiler-Stein zu dem Kommunalen 

Klimapakt Rheinland-Pfalz. 

 

Beschlussfassung erfolgte mit 11 Ja-Stimmen,1 Nein-Stimme und 1 Enthaltung.  

 

 6 Bauangelegenheiten 

 

Dem Vorsitzenden lag ein Bauantrag auf eine Neubedachung eines Ferienhauses (Plan-Nr.: 1518/12) vor. 

Der Bebauungsplan sieht hier nur eine Bedachung mit anthrazitfarbenen Wellplatten oder Schieferplatten 

vor. Es wird beabsichtigt eine Eindeckung mit anthrazitfarbenen PV-Ziegelsteinen vorzunehmen. Die 

Verwaltung teilt mit, dass gegen das Bauvorhaben aus bauplanungsrechtlicher Sicht keine Bedenken 

bestehen und empfiehlt, da nach heutiger Rechtsprechung im Bebauungsplan keine Materialien 

vorgegeben werden dürfen, den Abweichungsantrag zuzustimmen.  

 

Der Gemeinderat beschloss mit 12 Ja-Stimmen und 1 Nein-Stimme, das gemeindliche Einvernehmen für 

die Neubedachung mit anthrazitfarbenen PF-Ziegelsteinen zu erteilen.  

 

 7 Informationen 

 

Der Vorsitzende informierte über: 

 

1. Notdürftige Reparatur des Daches der Leichenhalle. Es wird derzeit aufgrund des vorliegenden 

Angebotes ein Leistungsverzeichnis erstellt und danach weitere Angebote eingeholt. 
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2. Arbeitseinsatz im Friedhof 

 

3. Reparatur der durchgefaulten Balken an der Bushaltestelle Stein. 

 

4. Einbau einer neuen Tür im Jugendraum. Weiterhin sollen 2 weite Türe (WC-Bereich) ausgetauscht 

werden. 

 

5. Beschädigte Drahtglasplatten am Gemeindehaus und Bushaltstelle Stein. Der Gemeinderat war 

mehrheitlich einverstanden alle Drahtglasplatten auszutauschen. 

 

6. Anschaffung einer Arbeitsbühne für den Traktor. Die Jagdgenossenschaft wird die Kosten hierfür 

übernehmen. 

 

7. Entwurf eines Konzeptes für die Beleuchtung des Radweges durch die Firma Eiko.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Worüber Niederschrift 

 

 

 

 

 

 

 

Der Vorsitzende 

 

Die Schriftführerin 

 

 


